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Praktikumsleitfaden  

für die kulturwissenschaftlichen Diplom-Studiengäng e 

Die wichtigsten Änderungen der seit Februar 2008 gü ltigen Praktikumsordnung:  

1.) Für ein Langzeitpraktikum von 3 Monaten  Länge (= 12 Wochen) können 2 Scheine erlangt 

werden. Statt 3 Kurzpraktika à 6 Wochen können auch 2 Praktika absolviert werden, von denen 

eines 3 Monate dauert, das andere 6 Wochen. (Für Szenische Künste gilt analog: Entweder 3 

Praktika à 8 Wochen oder ein 8-wöchiges und eines über 4 Monate = 16Wochen.) Das 

Langzeitpraktikum  muss auf der Anmeldung  vermerkt sein (melde das Praktikum als 12-

wöchiges / SK 16-wöchiges an). 

2.) Achtung:  Nach der Hälfte des Praktikums muss ein Zwischenbericht  verfasst werden, der als 

erster Praktikumsbericht am Ende des Praktikums eingereicht wird, der zweite kann wie gewohnt 

bis spätestens 10 Wochen nach dem Praktikum abgegeben werden. 

3.) Praktika mit einer Mindestlänge von 3 Monaten können ein Beurlaubungsgrund sein.  

4.) Anmeldungen  für das Praktikum sind bis spätestens 1 Woche vor Beginn des Praktikums 

einzureichen. 

5.) Zeitpunkt und Dauer der Praktika sind flexibel, sollten jedoch außerhalb der Vorlesungszeit  

liegen. 

6.) Ein Auslandspraktikum wird empfohlen.  

Praktikum allgemein: 

� Es ist nur 1 PRAKTIKUM  innerhalb der Stadt und des Landkreises Hildesheim möglich. 

Demnach ist auch kein dreimonatiges Langzeitpraktikum in Hildesheim möglich. 

� Es ist nicht möglich , zwei Praktika beim selben Träger bzw. in derselben Institution zu 

absolvieren. (Dies gilt natürlich nicht für den 3-monatigen o.g. Fall). In den Studiengängen 

Szenische Künste und Kreatives Schreiben sind auf Antrag Ausnahmen möglich. 

� Maximal 2 der 3 Praktika dürfen dem gleichen Berufsfeld  angehören. (z.B. Museum, 

Theater, PR, Musikpädagogik, etc.) 

� Die Gesamtpraktikumszeit innerhalb einer Institution kann in mehrere Phasen unterteilt  

werden.  

� Semesterbegleitende  Praktika sind möglich, die Arbeitszeit sollte einer 6-wöchigen (bzw. 8-

wöchigen bei SK) Beschäftigung entsprechen (ca. 240 h). 

 

Noch Fragen? 

Ausführliche Informationen u.a. zum Praktikumsbericht finden Sie in der Praktikumsordnung. 

Die Praktikumsbeauftragte bietet Ihnen zudem Beratung und Information in Ihren Sprechstunden 

(J302) an. 

 

 


